
Die Verwertungsgesellschaften be-
hindern den Online-Musikverkauf

in Europa – das war die Grundaus-
sage einer Studie, die die Gene-
raldirektion Binnenmarkt der EU-
Kommission am 7. Juli 2005
zunächst als Entwurf versendete.
Diese Studie über die grenz-
überschreitende Wahrneh-
mung von Urheberrechten
enthielt auch schon Empfeh-
lungen für politische Maß-
nahmen der Kommission.
Konkret wird den Verwer-
tungsgesellschaften in der
Studie vorgeworfen, das
Wachstum des Online-
Markts in Europa durch
die bisher übliche Form
der Rechtewahrnehmung
zu bremsen. Zurzeit kann
jede Gesellschaft auf-
grund der Gegenseitig-
keitsverträge mit ande-
ren Gesellschaften Rech-
tenutzern das gesamte
Weltrepertoire anbieten,
die Nutzung ist allerdings
auf das eigene Land be-
schränkt (Territorialität-
sprinzip). 

Für grenzübergrei-
fende Werknutzungsbe-
willigungen hatten die Ur-
hebergesellschaften schon
vor einigen Jahren  eine Lö-
sung in Form von interna-
tionalen Vereinbarungen
(Santiago Agreement) ge-
funden, die von der DG
Wettbewerb, der Wettbe-
werbsbehörde der Europäi-
schen Kommission, bean-

standet wurden und seit Jahre-
sanfang nicht mehr gelten. Für

grenzüberschreitende Lizenzen
müssen sich die Verwertungsge-

sellschaften wieder mit einzelnen
Kooperationsverträgen behelfen.

Ein One Stop Shop
für alle Rechte   

Doch worum geht es eigentlich? Die
großen Rechtenutzer möchten verständli-
cherweise die Rechte für die europaweite
Nutzung nicht mit 25 und mehr Gesell-
schaften klären müssen, sondern nur mit ei-
nigen, bestenfalls mit einer Gesellschaft (One
Stop Shop). Die Idee dahinter ist auch,
dass man durch diese gewaltige Nachfra-
gemacht natürlich entsprechend über die Ta-
rife verhandeln kann und zu günstigeren Kon-
ditionen kommt – was im Offline-Bereich
bereits geschehen ist. Die Verwertungsge-
sellschaften haben einerseits großes Inter-
esse, zu solchen umfangreichen Verträgen
zu kommen. Andererseits kämpfen sie ge-
gen ein Lizitieren der Tarife nach unten und
gegen den Kontrollverlust, der entsteht,
wenn eine ausländische Gesellschaft für ein
fremdes Territorium lizenziert. 

Ein weiterer Konflikt schwelt auch
schon seit längerer Zeit zwischen Major La-
bels und Urhebergesellschaften. Die Labels
drängen sich in die Vertragsbeziehungen zwi-
schen Serviceprovidern und Urheberge-
sellschaften und versuchen, die Gesell-
schaften dazu zu bringen, ihnen die Werk-
nutzungsbewilligungen für das Online-Ge-
schäft zu erteilen, um so ihre Marktposition
zu stärken. Dabei geht es um die Frage, ob
die Labels überhaupt als Nutzer der Rechte
für das Online-Geschäft in Frage kommen,
da in erster Linie die Serviceprovider wie
Telekomfirmen für Ringtones oder Music
on Demand die Rechte für ihr Geschäft brau-
chen. 

Hintergrund für die reservierte Haltung
der Verwertungsgesellschaften gegenüber
den Labels ist, dass diese sich als Ver-
tragspartner nicht eben beliebt gemacht
haben. Im Kampf um niedrigere Tarife ha-
ben sie in Deutschland und England Schieds-
verfahren eingeleitet, die unliebsame Fol-
gen für die betroffenen Rechteinhaber ver-
ursachen, die für die Zeit der Verfahren nur
zu einem Bruchteil ihrer Tantiemen kom-
men. In diesen Verfahren werden die La-
bels mittlerweile von einigen großen Ser-
viceprovidern bzw. deren Verbänden un-
terstützt.

Die Quadratur des Kreises
Wie es vorerst schien, hatten die Rech-

tenutzer auch Gehör bei der Europäischen
Kommission gefunden. Gestützt auf die
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Krieg der Sterne

In die diversen 
Konflikte um die Rechte
für Online-Musik hat 
sich nun die Europäische
Kommission mit einer
Empfehlung eingeschaltet.
Nun stehen einander die
großen Player auf dem
Markt gegenüber und
fechten sich neue Spielre-
geln für diesen Zukunfts-
markt aus. 
Dabei könnte sich das
Universum der Verwer-
tungsgesellschaften völlig
neu formieren. Ob zum
Vorteil der Urheber ist
noch offen.



sprachemöglichkeiten für die Verleger in
das Geschehen eingeschaltet.

Die große Gefahr dahinter ist aber auch
die Konzentration der großen, vor allem ang-
loamerikanischen Repertoires auf eine oder
einige große Verwertungsgesellschaften
für die europaweite Wahrnehmung, die in
Zukunft vorerst den Online-Markt domi-
nieren wird. Früher oder später wird sich
aber auch der Offline-Markt so gestalten.
Offen bleibt dann, was mit den kleinen Ge-
sellschaften und vor allem mit den von ih-
nen vertretenen Urhebern geschieht. Wer-
den die Urheber mehr oder weniger ge-
zwungen, ihre Rechte auch den großen Ge-
sellschaften zu übertragen, oder werden
die Nutzer doch gezwungen sein, weiter-
hin mit allen Gesellschaften Verträge ab-
zuschließen, um volle Rechtssicherheit für
das gesamte Repertoire zu haben.  

Im Sternennebel
Am 18. Oktober veröffentlichte die

Europäische Kommission ihre Überlegun-
gen in Form einer Recommendation (Emp-
fehlung), die auf der Studie basiert. Die Emp-
fehlung ist ein rechtlich unverbindlicher Akt,
der aber sowohl für die Mitgliedstaaten als
auch für die Player auf dem Markt politi-
sche Zielvorgaben gibt. In der Recom-
mendation geht die Kommission nur noch
in ihren Erwägungsgründen auf die Not-
wendigkeit eines effizienteren Rechteerwerbs
für die Nutzer ein. Die Empfehlung selbst
enthält Vorgaben für die Beziehung zwi-
schen Rechteinhabern und Verwertungs-
gesellschaften, die neben allgemeinen For-
derungen nach Transparenz, Gleichbe-
handlung und fairer Mitbestimmung vor al-

lem die Möglichkeit vorsehen, Online-
Rechte aus den Verwertungsgesellschaften
und vor allem den Gegenseitigkeitsverträ-
gen abzuziehen und einer oder mehrerer Ge-
sellschaften für ganz Europa oder bestimmte
Territorien zu übertragen.

Mit dieser Empfehlung ist die Verwir-
rung perfekt. Der Wunsch der Nutzer nach
einem One Stop Shop ist untergegangen. Die
Major Verleger haben sich mit Forderun-
gen durchgesetzt, die keine Gesellschaft auf
den ersten Blick als unvernünftig zurück-
weisen würde. Geht man jedoch in die De-
tails und Fragen der praktischen Umsetzung,
so droht Schlimmes. Zurzeit ist es völlig of-
fen, ob und welches Repertoire über die Ge-
genseitigkeitsverträge den einzelnen Ge-
sellschaften noch zur Wahrnehmung über-
tragen sein wird. Für neue Formen der Zu-
sammenarbeit zwischen den Gesellschaften
haben die Verleger schon angekündigt, den
Inhalt und die Bedingungen der Verträge
für ihr Repertoire maßgeblich bestimmen
zu wollen. Die Administration wird damit
nicht einfacher und billiger.

DG Binnenmarkt gegen 
DG Wettbewerb?
Inmitten der allgemeinen Verwirrung

hat nun ein Major Label eine Beschwerde
gegen sämtliche Verwertungsgesellschaf-
ten wegen Behinderung des Marktes im On-
line-Bereich eingebracht. Dabei wird der Fall
einer europäischen Verwertungsgesellschaft
als Anlassfall vorgebracht, die bereits eu-
ropaweite Lizenzen zu relativ günstigen Kon-
ditionen vergeben hat. Dies wurde von 
allen anderen Gesellschaften heftig kriti-
siert, die Werknutzungsbewilligung wird 
von den meisten Gesellschaften nicht an-
erkannt. Eine ausländische Gesellschaft
und ein internationaler Verlag haben die-
ser Gesellschaft sogar das Repertoire ent-
zogen. 

Alle diese Reaktionen – so die Be-
schwerde – wären wettbewerbsbehindernd
und somit gegen EU-Recht. Genau diese Re-
aktionen sind aber in der Empfehlung der
DG Binnenmarkt vorgezeichnet, die diesen
Fall immer als Beispiel für die abzustellende
Verletzung der Urheberinteressen vor-
brachte. Nun stehen sich die zwei Gene-
raldirektionen der Europäischen Kommis-
sion gegenüber und man darf gespannt
sein, was die Wettbewerbshüter zu diesem
Fall und damit wohl auch zur Empfehlung
sagen.   

Was machen die
Gesellschaften?
Natürlich sehen die Verwertungsge-

sellschaften diesem Treiben nicht untätig
zu. Innerhalb der europäischen Dachorga-
nisation GESAC arbeitet eine Arbeits-
gruppe an einer zukünftigen Lösung für die

Lissabon-Strategie und das Postulat, den Bin-
nenmarkt zu stärken und so neue Arbeits-
plätze zu schaffen, hatte sich die DG Bin-
nenmarkt auf diesen Bereich konzentriert.
Im Zuge der Arbeiten dürfte sie allerdings
aufgrund der Komplexität der Materie und
der zum Teil gegenläufigen Interessen der
unterschiedlichen Player den Faden verlo-
ren haben. Nur so ist es zu erklären, dass
in der Studie ein plötzlicher Schwenk zu den
völlig anders gelagerten Interessen der
Rechteinhaber stattfand.  

Diese – so die Studie – würden vor al-
lem beim derzeitigen  System der Gegen-
seitigkeitsverträge zwischen den Verwer-
tungsgesellschaften bei der  Wahrnehmung
ihrer Rechte von den ausländischen Ver-
wertungsgesellschaften benachteiligt. Es
wäre daher zu überlegen, ob es für die
Rechteinhaber möglich sein sollte,  ihre On-
line-Rechte aus dem Wahrnehmungsvertrag
mit einer Verwertungsgesellschaft und auch
deren Gegenseitigkeitsverträgen herauszu-
nehmen und einer Gesellschaft ihrer Wahl
zur europaweiten Wahrnehmung zu über-
tragen.

Konzentration 
auf allen Ebenen
Das von der DG Binnenmarkt vorge-

schlagene Modell ist das völlige Gegenteil
zur Idee des One Stop Shops, das derzeit
nur aufgrund der Gegenseitigkeitsverträge
zumindest für das jeweilige Territorium ei-
ner Verwertungsgesellschaft ermöglicht
wird. Offensichtlich haben sich die Major
Verlage mit ihrer Forderung nach mehr Wett-
bewerb zwischen den Gesellschaften und
vor allem der Forderung nach mehr Mit-
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Total Music Market Outlook:
Western Europe

Retail Value
Mio. e

Total Traditional Packaged Music*

Online Delivered 
Music (ODM)

DualDisc**

Music DVD-Video

*) Includes CD, Musicassette, LP, album & singles
Includes sales Tax

**) DualDisc also includes SA-CD & DVD-Audio
2002–2005; from 2006 these formats are expected
to be negligible
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Der Marktanteil von Online-Music wird bis 2010 13,5 Prozent ausmachen. 
Traditionelle Formate werden zurückgehen.
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Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern,
insbesondere den Verlagen, aber auch für
die Zusammenarbeit untereinander. Die
entscheidenden Fragen dabei sind die De-
finition bzw. Abgrenzung der Online-Rechte
und die Frage der Verteilung der Tantiemen.
Einzelne Gesellschaften, so auch die öster-
reichischen, überlegen Kooperationen oder
Jointventures, um  ihre Marktposition zu ver-
teidigen. 

Inzwischen steht alles. Laufende Ver-
tragsverhandlungen mit europaweiten An-
bietern geraten ins Stocken, da auf bilate-
raler Ebene die großen Repertoires für
grenzüberschreitende oder europaweite Li-
zenzen aufgrund der laufenden Entwick-
lungen derzeit nicht vergeben werden. Und
somit hat sich die Grundaussage der Stu-
die endlich doch erfüllt.

URSULA SEDLACZEK

2/2005

Online-Rechte auf dem Reißbrett der EU

(8) Im Zeitalter der Online-Nutzung von Musik-
werken brauchen gewerbliche Nutzer aber
ein multiterritorial ausgelegtes Lizenzie-
rungssystem, das der Grenzenlosigkeit der
Online-Welt gerecht wird. Es sollte daher für
eine multiterritoriale Lizenzierung gesorgt wer-
den, um für gewerbliche Nutzer mehr Rechts-
sicherheit für ihre Aktivität zu fördern und
das Wachstum legaler Online-Dienste zu för-
dern, wodurch sich wiederum die Einnah-
men der Rechteinhaber erhöhen würden.

(9) Der freie länderübergreifende Dienstleistungs-
verkehr impliziert für die kollektive Rechte-
wahrnehmung, dass die Rechteinhaber die
Möglichkeit haben, die Verwertungsgesell-
schaft für die Wahrnehmung der Rechte, die
für legale Online-Musikdienste benötigt wer-
den, frei in der Gemeinschaft zu wählen. Die-
ses Recht beinhaltet die Möglichkeit, alle oder
einen Teil der Online-Rechte einer anderen
Verwertungsgesellschaft zu übertragen; der
Sitzstaat oder die Staatsangehörigkeit der Ver-
wertungsgesellschaft bzw. des Rechteinha-
bers sollte hierfür keine Rolle spielen.

(10) Mit der Förderung effizienter Strukturen für
die länderübergreifende Rechtewahrneh-
mung sollte auch dafür gesorgt werden, dass
Verwertungsgesellschaften mit Rücksicht
auf die Einhaltung des Wettbewerbsrechts
rationeller und transparenter arbeiten, vor al-
lem angesichts der durch die Digitaltechnik
bedingten Erfordernisse. 

Die Kommission empfiehlt …

Die Beziehungen zwischen Rechteinhabern,
Verwertungsgesellschaften und gewerb-
lichen Nutzern
3. Rechteinhaber sollen das Recht haben, die

Wahrnehmung aller Online-Rechte, die zum
Betrieb legaler Online-Musikdienste notwen-
dig sind, in einem territorialen Umfang ei-
ner Verwertungsgesellschaft ihrer Wahl an-
zuvertrauen; der Sitzstaat oder die Staats-
angehörigkeit der Verwertungsgesellschaft
bzw. des Rechteinhabers sollte hierfür keine
Rolle spielen.

4. Verwertungsgesellschaften sollten bei der
Wahrnehmung der Interessen von Rechte-
inhabern größte Sorgfalt walten lassen.

5. In Bezug auf die Lizenzierung von Online-Rech-
ten sollte im Verhältnis zwischen Rechtein-
habern und Verwertungsgesellschaften, un-
abhängig davon, ob der Wahrnehmungsauftrag
auf vertraglichen Vereinbarungen oder sta-
tutarischen Mitgliedschaftsbestimmungen
basiert, zumindest Folgendes gelten:

a) Die Rechteinhaber sollten festlegen können,
für welche Online-Rechte sie der Verwer-
tungsgesellschaft einen Wahrnehmungs-
auftrag erteilen.

b) Die Rechteinhaber sollten festlegen können,
für welches geografische Gebiet sie der
Verwertungsgesellschaft einen Wahrneh-
mungsauftrag erteilen.

c) Die Rechteinhaber sollten nach Ankündigung
ihres Vorhabens innerhalb einer angemes-
senen Frist das Recht haben, alle Online-
Rechte herauszunehmen und die Wahr-
nehmung dieser Rechte für ein geografisches
Gebiet ihrer Wahl einer Verwertungsgesell-
schaft ihrer Wahl zu übertragen; der Sitz-
staat oder die Staatsangehörigkeit der Ver-
wertungsgesellschaft bzw. des Rechteinha-
bers sollte hierfür keine Rolle spielen.

d) Wenn ein Rechteinhaber mit der Wahrneh-
mung von Online-Rechten eine andere Ver-
wertungsgesellschaft beauftragt hat, so soll-
ten alle beteiligten Verwertungsgesell-
schaften, vorbehaltlich der sonstigen Ko-
operation zwischen Verwertungsgesell-
schaften, sicherstellen, dass diese Online-
Rechte vom Geltungsbereich aller Gegen-
seitigkeitsvereinbarungen untereinander
ausgenommen werden.

6. Verwertungsgesellschaften sollten Rechte-
inhaber und gewerbliche Nutzer zum Re-
pertoire, das sie vertreten, über alle beste-
henden Gegenseitigkeitsvereinbarungen und
den räumlichen Geltungsbereich ihrer Ver-
tretungsmacht für dieses Repertoire und
die anwendbaren Tarife informiert halten.

7. Verwertungsgesellschaften  sollten inner-
halb einer angemessenen Frist einander
und gewerblichen Nutzern Veränderungen
des Repertoires, das sie vertreten, bekannt
geben.

Online Delivered Music Market Development:
Western Europe

Retail Value
Mio. e

Subscription

Pay Per Download

ODM as %
of total Mu-
sic Market

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0,0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,6% 4,9% 7,8% 10,7% 13,5%

Die Umsätze mit Online-Music sollen sich laut understanding & solutions bis 2010
auf 1.593 Millionen Euro belaufen.

Qu
el

le
: u

nd
er

st
an

di
ng

 &
 s

ol
ut

io
ns

Aus der Empfehlung der Kommission vom 18. Oktober 2005 für die länderübergreifende kollektive Wahrneh-
mung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, die für legale Online-Musikdienste benötigt werden.

Die Kommission erwägt …
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8. Gewerbliche Nutzer sollten Verwertungsge-
sellschaften über die Dienste, für die Rechte
erworben werden, informieren.

9. Verwertungsgesellschaften sollten gewerb-
lichen Nutzern Lizenzen auf der Basis ob-
jektiver Kriterien und ohne Diskriminierung
der Nutzer erteilen.

Gerechte Verteilung 
der Einnahmen und Abzüge
10. Die Verwertungsgesellschaften sollten die er-

zielten Einnahmen unter allen von Ihnen ver-
tretenen Rechteinhabern oder Kategorien von
Rechteinhabern gerecht verteilen.

11. In vertraglichen Vereinbarungen und sta-
tutarischen Mitgliedschaftsbestimmungen,
die das Verhältnis zwischen Verwertungs-
gesellschaften und Rechteinhabern über
die Wahrnehmung von Musikrechten auf Ge-
meinschaftsebene für die Online-Nutzung re-
geln, sollte auch festgehalten werden, ob und
wenn ja in welchem Umfang, Einnahmen von
den zu verteilenden Lizenzgebühren für an-
dere Zwecke als die erbrachten Wahrneh-
mungsleistungen einbehalten werden.

12. Die Verwertungsgesellschaften  sollten bei
der Auszahlung der Lizenzgebühren ge-
genüber allen Rechteinhabern, die sie ver-

treten, die einbehaltenen Einnahmen für
andere Zwecke als die erbrachten Wahr-
nehmungsleistungen auflisten.

Vertretung und Diskriminierungsverbot
13. Im Verhältnis zwischen Verwertungsgesell-

schaften und Rechteinhabern sollten, un-
abhängig davon, ob der Wahrnehmungs-
auftrag auf vertraglichen Vereinbarungen
oder statutarischen Mitgliedschaftsbestim-
mungen basiert, folgende Grundsätze gel-
ten:

a) alle Kategorien von Rechteinhabern werden
in Bezug auf alle angebotenen Wahrneh-
mungsleistungen gleich behandelt;

b) der Grundsatz sollte gelten, dass die Rechte-
inhaber an den internen Entscheidungspro-
zessen in fairem und ausgewogenem Um-
fang beteiligt werden.

Rechenschaftspflicht
14. Verwertungsgesellschaften sollten gegenüber

allen von ihnen entweder direkt oder über
Gegenseitigkeitsvereinbarungen vertrete-
nen Rechteinhabern regelmäßig Rechenschaft
ablegen über erteilte Lizenzen, anwendbare
Tarife und eingenommene und ausge-
schüttete Nutzungsgebühren.

Streitbeilegung
15. Die Mitgliedstaaten werden eingeladen, ef-

fektive Streitbeilegungsmechanismen zur
Verfügung zu stellen, insbesondere betref-
fend Tarife, Lizenzbedingungen, Übertra-
gung von Online-Rechten zur Wahrneh-
mung oder Entzug von Online-Rechten.

Überprüfung der Anwendung
16. Die Mitgliedstaaten und die Verwertungsge-

sellschaften werden eingeladen, jährlich der
Kommission über die Maßnahmen, die sie in
Bezug auf diese Empfehlung getroffen haben,
und über die Wahrnehmung von Urheber-
rechten und verwandten Schutzrechten auf
Gemeinschaftsebene für die Erbringung le-
galer Online-Musikdienste zu berichten.

17. Die Kommission wird fortlaufend die Ent-
wicklung des Online-Musiksektors im Lichte
dieser Empfehlung beurteilen.

18. Die Kommission wird auf Basis der Beurtei-
lung, die in Punkt 17 angeführt ist, den wei-
teren Handlungsbedarf auf Gemein-
schaftsebene abschätzen.
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Ein schönes Weihnachtsfest und
ein erfolgreiches Jahr 2006

wünschen

Vorstand, Aufsichtsrat, Direktion 
und die Mitarbeiter 

der austro mechana

Bearbeitungsrechte
und Herstellungs-
rechte
Die austro mechana vergibt auf

Basis der Wahrnehmungsver-
träge mit Rechteinhabern und ihrer Be-
triebsgenehmigung Werknutzungs-
bewilligungen für das Vervielfälti-
gungs-  und das Verbreitungsrecht, die
so genannten mechanischen Rechte. 

Keinesfalls kann sie jedoch Be-
arbeitungsrechte oder – außer für
Fernsehen – Herstellungsrechte ver-
geben. Auf diesen Umstand und das
Erfordernis der Klärung dieser Rechte
wird daher in den Verträgen der 
austro mechana mit Rechtenutzern
ausdrücklich hingewiesen.

Für alle Bearbeitungen muss die
Zustimmung der Rechteinhaber (Ur-
heber oder Verlag) eingeholt wer-
den. Dies gilt insbesondere auch für
die Kürzung eines Songs zur Ver-
wendung als Klingelton. 

Lizenzfreistellung
für die eigene
Website

Aufgrund des Vorstandbeschlus-
ses vom 18. Oktober 2005 ver-

längert die austro mechana die Gra-
tislösung für Hörproben auf Websi-
tes von Tonträger-Produzenten und
Tonträger-Händlern zu Streaming-
Zwecken von 30 Sekunden auf eine
maximale Länge von 45 Sekunden.
Voraussetzung ist dabei, dass es sich
um eigenes Repertoire bzw. Angebot
handelt und die Hörproben gratis
sind. 

Musikverlagen wird nun für das
eigene Verlagsrepertoire eine Ver-
längerung der lizenzfreien Hörproben
auf maximal ein Drittel der Gesamt-
dauer eines Werkes gewährt, wobei
die Dauer dieser Hörproben jeweils
fünf Minuten nicht überschreiten darf. 

Urhebern, die ihre eigenen Songs
– wenn es sich um unverlegte oder Ei-
genverlagswerke handelt – ins Netz
stellen, gewährt austro mechana die
mechanischen Rechte kostenlos auf
eine unbegrenzte Länge. 

Weiter aufrecht bleibt hingegen
die entgeltliche Regelung für Websi-
tes von Interpreten.


